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HINWEISBEKANNTMACHUNG
1. Änderung des Flächennutzungsplans 2006

Der Landkreis Lüneburg hat am 27.02.2009 die Teilflächen 1 und 2 der vom Rat der Samtgemeinde Dahlenburg in 
seiner Sitzung am 12.06.2008 beschlossenen 1. Änderung des Flächennutzungsplans 2006 genehmigt (Az. 60 – 
R08503266 / 20). 
Die Lage der Teilflächen 1 und 2 der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 2006 ist im nachstehenden Planaus-
schnitt durch Kreise gekennzeichnet.

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 2006 mit Begründung inklusive Umweltbericht sowie die zusammenfas-
sende Erklärung, bezogen auf die Teilflächen 1 und 2, liegen im Bauamt der Samtgemeinde Dahlenburg, Am Markt 17, 
21368 Dahlenburg, während der Sprechzeiten (Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr und Donnerstag 14 - 18 Uhr) zu jeder-
manns Einsichtnahme öffentlich aus.
Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2006, bezogen auf die Teilflächen 1 und 2, schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Dahlen-
burg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung werden die Teilflächen 1 und 2 der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Dahlenburg wirksam.

Dahlenburg, 31.03.2009
Dassinger
Samtgemeindebürgermeister


